
«Freiräume sichern, Ökologie stärken und das Klima schützen. 

Wie gelingt das in Wädenswil?»

Wädenswiler Dialog Nr. 3



Ziele Richtplanung  5.1.1 

Attraktive Freiräume im 

Siedlungsgebiet und gut 

erreichbare 

Naherholungsgebiete 

ausserhalb des gebauten 

Stadtkörpers leisten einen 

wesentlichen Beitrag zur 

Lebensqualität und 

Attraktivität des Wohn- und 

Arbeitsstandortes 

Wädenswil:

• Erholungsgebiete

• Freihaltegebiete

• Naturschutzgebiete

• Vernetzungskorridore

• Gewässer

Vorgaben im kommunalen Richtplan:



Erholungsgebiete

Erholungseinrichtungen am See

Badeanstalten

Badewiesen

Familiengärten

Sportanlagen (auch im 

Zonenplan Schönenberg, 

Golfplatz, Flächen an der Sihl)
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Vorgaben im kommunalen Richtplan:



Freihaltegebiete

• Halbinsel Au

• Naturschutzgebiete

• Tobelwälder

• Zusätzlich in im 

Zonenplan von 

Schönenberg und 

Hütten 

Freihaltezonen
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Vorgaben im kommunalen Richtplan:



Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiete sind den 

jeweiligen Schutzzielen 

entsprechend mittels Schutz-

verordnung, Schutzverfügung 

oder Pflegevertrag zu sichern 

bzw. aufzuwerten. In der 

Nutzungsplanung werden die 

Gebiete in der Regel der 

Landwirtschafts- oder 

Freihaltezone zugewiesen. 

Vorgaben im kommunalen Richtplan:



Kommunales Natur- und Landschaftsschutz-

Inventar

Die Feuchtgebiete auf dem Gebiet der ehemaligen 

Gemeinde Wädenswil sind mit einer bestehenden

Schutzverordnung (SVO) gesichert. Weitere 

Objekte aus den Inventaren (Bäume, 

Trockenstandorte, Hecken, Weiher etc.) werden 

aktuell bei der Harmonisierung der Inventare und 

Schutzverordnungen Schönenberg-Hütten-

Wädenswil geprüft.



Vernetzungskorridore 

innerhalb des Siedlungs-

raumes können sowohl durch 

flächenbezogene Nutzungs-

anweisungen als auch durch 

überlagernde Festlegungen

umgesetzt werden 

(Strukturierung vorzugsweise 

mittels Master- / Entwicklungs-

richtplan).

Vorgaben im kommunalen Richtplan:



Vorgaben im kommunalen Richtplan:

Gewässer 

Ausscheidung verbindlicher 

Gewässerräume, VP beim 

Kanton

Realisierte und geplante 

Aufwertungen an Bächen

2019 Aabach

2020 Reidbach

2021 Gulmenbach

2022 Risibach



Möglichkeiten in der kommunalen BZO 

Hauptstossrichtungen 

• Sicherung von Flächen über die Zonenart, 

Erholungs- und Grünzonen, bei Parkanlagen 

innerhalb von bestehenden Bauzonen als 

Festlegung von speziell bezeichneten 

Aussenräumen in den Kernzonenplänen oder  

Baumschutzzonen.

• klare griffige Regelungen im Baureglement 

• Vorgaben für Sondernutzungsplanungen



Möglichkeiten in der kommunalen BZO, 

Regelungen im Baureglement 

• Aussenraumqualität: Grünflächenziffer, wenig 

Bodenversiegelung, einheimische Durchgrünung

• Dachgestaltung: extensive Begrünung

• Fassadenbegrünung

• Lichtemmissionen

• Vogelschutz am Bau

• Förderung Biodiversität, Ökologie 

(Ausgleichsflächen)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Weitere Informationen auf 

www.stadtneuland.ch


